
 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 über die 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 und Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Der Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung vom 5. Juni 2026 
sieht vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 
der Gesellschaft in der Zeit bis zum 4. Juni 2031 einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um 
insgesamt bis zu 4.510.000,00 € durch Ausgabe von bis zu Stück 4.510.000 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen zu erhöhen. Damit sollen Vorstand und Aufsichtsrat vor dem Hintergrund der 
bis zum 7. Juni 2026 befristeten alten Ermächtigung erneut in die Lage versetzt werden, sich 
im Bedarfsfall rasch und flexibel erforderlich werdendes Eigenkapital zu beschaffen. Dabei ist 
die Verfügbarkeit von Finanzierungsinstrumenten unabhängig vom Turnus der jährlichen 
ordentlichen Hauptversammlungen von besonderer Wichtigkeit, da der Zeitpunkt, zu dem 
entsprechende Mittel beschafft werden müssen, nicht im Voraus bestimmt werden kann. 
Etwaige Transaktionen können im Wettbewerb mit anderen Unternehmen zudem häufig nur 
erfolgreich durchgeführt werden, wenn gesicherte Finanzierungsinstrumente bereits zum 
Zeitpunkt des Verhandlungsbeginns zur Verfügung stehen. Der Gesetzgeber hat dem sich 
daraus ergebenden Bedürfnis der Unternehmen Rechnung getragen und räumt 
Aktiengesellschaften die Möglichkeit ein, die Verwaltung zeitlich befristet und betragsmäßig 
beschränkt zu ermächtigen, das Grundkapital ohne einen weiteren Hauptversammlungs- 
beschluss zu erhöhen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung daher vor, eine solche 
Ermächtigung erneut zu erteilen. Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien 
ist den Aktionären grundsätzlich ein (unmittelbares oder mittelbares) Bezugsrecht 
einzuräumen. Damit können alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an einer 
Kapitalerhöhung teilhaben und sowohl ihren Stimmrechtseinfluss als auch ihre wertmäßige 
Beteiligung an der Gesellschaft aufrechterhalten. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt sein, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig 
auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht 
auszunehmen. Diese Ermächtigung dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen 
Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsrechtsverhältnis darstellen zu können. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über einen etwaigen erfolgten Bezugsrechts- 
ausschluss berichten. 

Hannover, im April 2026 

Viscom SE 

Der Vorstand 

 


